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Mach dir Notizen zu jedem einzelnen Vorfall mit dem SL, ggf. auch zu sonderbaren
Bemerkungen von ihm in Konferenzen. Notizen in Form von Aktenvermerken, also am besten
mit Datum und Uhrzeit. Das machst du drei Monate. Dann hast du IHN in der Hand.

Wie lange ist er schon SL bei euch? In NRW sind die auf Bewährung. Gerade in solchen Fällen
kommen solche Aktenvermerke gar nicht gut. Ich weiß, wovon ich rede. Halt die Ohren steif!
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